
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/5/24 5Ob581/77,
8Ob571/88

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.05.1977

Norm

EheG §49 D

EheG §49 E

EheG §60 Abs2

Rechtssatz

Hat die jahrelange unzulängliche Alimentation der Gattin und Kinder durch den Gatten zu unheilbarer Zerrüttung der

Ehe geführt, kann die Gattin trotz Eingehen einer Lebensgemeinschaft mit einem anderen Mann die Scheidung nach §

49 EheG begehren.
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